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Der Apostolische Stuhl 
 

Nr. 106 
Gebetsanliegen des Heiligen Vaters für das Jahr 2025 

 
 
Januar 
Für das Recht auf Bildung 

Beten wir für Migranten, Flüchtlinge und von Kriegen betroffene Personen, dass ihr Recht auf Bildung, das 
für den Aufbau einer besseren Welt notwendig ist, immer respektiert wird. 

Februar 
Für Berufungen zum Priestertum und Ordensleben 

Beten wir, dass die kirchliche Gemeinschaft das Verlangen und die Zweifel junger Menschen aufnimmt, 
die den Ruf zum Dienst in der Sendung Christi im Priestertum und Ordensleben spüren. 
 
März 
Für Familien in Krisen 

Beten wir, dass zerbrochene Familien durch Vergebung die Heilung ihrer Wunden finden können, indem 
sie auch in ihren Unterschieden den Reichtum der anderen wiederentdecken. 

April 
Für den Gebrauch der neuen Technologien 

Beten wir, dass der Gebrauch der neuen Technologien nicht die menschlichen Beziehungen ersetzt, die 
Würde der Personen respektiert und hilft, uns den Krisen unserer Zeit zu stellen. 

Mai 
Für die Arbeitsbedingungen 

Beten wir, dass die Arbeit hilft, dass jede Person sich verwirklicht, die Familien einen würdigen Unterhalt 
finden und die Gesellschaft menschlicher werden kann. 

Juni 
Dass die Welt im Mitgefühl wachse 

Beten wir, dass jede und jeder von uns in der persönlichen Beziehung mit Jesus Trost findet und von 
Seinem Herzen das Mitgefühl für die Welt lernt. 

 



___________________________________________Kirchliches Amtsblatt Fulda 2024, Stück IX_____________________________________226 

Juli 
Für die Bildung in Unterscheidung 

Beten wir, dass wir lernen immer mehr zu unterscheiden, die Lebenswege zu wählen wissen und all das 
abzulehnen, was uns von Christus und dem Evangelium wegführt. 

August 
Für das wechselseitige Zusammenleben 

Beten wir, dass die Gesellschaften, in denen das Zusammenleben zunehmend schwerfällt, nicht der 
Versuchung der Konfrontation auf ethnischer, politischer, religiöser oder ideologischer Basis erliegen. 

September 
Für unsere Beziehung zur ganzen Schöpfung 

Beten wir, dass wir, inspiriert vom heiligen Franziskus, unsere gegenseitige Abhängigkeit von allen 
Geschöpfen erfahren, die von Gott geliebt sind und Liebe und Respekt verdienen. 

Oktober 
Für die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen religiösen Traditionen 

Beten wir, dass die Gläubigen verschiedener religiöser Traditionen zur Verteidigung und Förderung von 
Frieden, Gerechtigkeit und menschlicher Geschwisterlichkeit zusammenarbeiten. 

November 
Für die Prävention von Suizid 

Beten wir, dass selbstmordgefährdete Personen in ihrer Gemeinschaft die nötige Unterstützung, 
Hilfeleistung und Liebe finden und offen werden für die Schönheit des Lebens. 

Dezember 
Für Christen in Konfliktgebieten 

Beten wir, dass die Christen, die in Kriegs- oder Konfliktgebieten leben, besonders im Mittleren Osten, Saat 
des Friedens, der Versöhnung und der Hoffnung zu sein vermögen. 
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Der Bischof von Fulda 
 

Nr. 107 
Inkraftsetzung des Beschlusses 

der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission  
des Deutschen Caritasverbandes e. V. vom 20. Juni 2024 

 
Artikel 1 

 
Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e.V. hat am 
20. Juni 2024 folgenden Beschluss gefasst: 
 
 

Änderungen in § 19 AT AVR 
 

A. 
 

Beschlusstext: 
 
 
I. Neufassung des § 19 Abs. 2a AT AVR 
 

§ 19 Abs. 2a AT AVR wird mit Wirkung vom 1. Juli 2024 wie folgt gefasst: 
 

„(2a) 1Der Mitarbeiter, der beabsichtigt, eine Altersrente im Sinne des § 33 Abs. 2 SGB VI für einen 
Zeitpunkt zu beantragen, in dem er die Regelaltersgrenze (§ 35 Satz 2 SGB VI i.V.m. § 235 SGB VI) 
noch nicht erreicht, und deswegen sein Dienstverhältnis beenden will, kann von seinem Dienstgeber 
verlangen, dass er mit dem Mitarbeiter die Inhalte eines Auflösungsvertrages, insbesondere den 
Beendigungszeitpunkt, erörtert mit dem Ziel, dass ein Auflösungsvertrag abgeschlossen wird. 
2Macht der Mitarbeiter hierzu einen Vorschlag, hat der Dienstgeber zu diesem Vorschlag zeitnah 
Stellung zu nehmen.“ 

 
 
II. Inkrafttreten 
 

Die Änderung tritt zum 1. Juli 2024 in Kraft. 
 

 
B. 
 

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 
 
 

Mit dem 8. SGB IV-Änderungsgesetz wurden die in den zuvor in §§ 34 Abs. 2 ff i.V.m. §  42 Abs. 2 SGB VI 
geregelten Hinzuverdienstgrenzen für den Bezug von Altersrenten nach § 33 Abs. 2 SGB VI vollständig 
gestrichen. Ab dem 1. Januar 2023 ist sowohl der Bezug von Altersrenten in Form von Voll- als auch von 
Teilrenten auch vor dem Erreichen der Regelaltersgrenze möglich, ohne dass ein Hinzuverdienst 
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angerechnet wird. Dies gilt allerdings nur, soweit überhaupt die Zugangsvoraussetzungen zu einer solchen 
in § 33 Abs. 2 SGB VI genannten Altersrente bestehen. 
 
§ 19 Abs. 2a AT AVR in seiner bisherigen Fassung war auf die vorherige Rechtslage bei 
Hinzuverdienstgrenzen hin formuliert. Letztere ist aber zum 1. Januar 2023 weggefallen. Dadurch kann 
auch mit Bezug einer vollen oder teilweisen Altersrente ohne Änderung weitergearbeitet und ei-ne 
ungekürzte Altersrente bezogen werden. Anders als für die in § 18 AT AVR geregelte 
Erwerbsminderungsrente bedarf es also dieser engen Anbindung an den Hinzuverdienst nicht mehr. 
 
Den Fällen, in denen der Mitarbeiter das Dienstverhältnis wegen der Altersrente vor Erreichen der 
Regelaltersgrenze beenden möchte, trägt die Neufassung des § 19 Absatz 2a AT AVR Rechnung. 
 
Im Rahmen der Vertragsfreiheit und gem. § 19 Absatz 2 AT AVR kann jederzeit, unabhängig ob Voll- oder 
Teilrente, ein Auflösungsvertrag geschlossen werden. Möchte eine Partei das Dienst-verhältnis beenden, 
jedoch kommt kein Auflösungsvertrag zustande, gelten die Kündigungsfristen. Möchte der Mitarbeiter in 
den o.g. Fällen das Dienstverhältnis früher beenden, sieht die Neufassung des § 19 Absatz 2a AT AVR eine 
Erörterungspflicht bezüglich eines Auflösungsvertrages für den Dienstgeber vor mit dem Ziel, dass ein 
solcher abgeschlossen wird. Macht der Mitarbeiter einen Vorschlag zu den Inhalten eines 
Auflösungsvertrages, hat der Dienstgeber außerdem zu diesem Vorschlag zeitnah Stellung zu nehmen.  
 
Damit kann der Mitarbeiter auf einer sicheren Grundlage bzgl. der Beendigung des Dienstverhältnisses die 
Entscheidung zur Stellung des Rentenantrages treffen. 
 
 

§ 19 Abs. 2a AT AVR alte Fassung § 19 Abs. 2a AT AVR neue Fassung 

(2a) 1Beantragt der Mitarbeiter eine Altersrente im 
Sinne des § 33 Abs. 2 SGB VI für einen Zeitpunkt, in dem 
er die Regelaltersgrenze (§ 35 Satz 2 SGB VI i.V.m. § 235 
SGB VI) noch nicht erreicht, soll er dem Dienstgeber die 
Antragstellung rechtzeitig anzeigen. 2In diesem Fall soll 
das Dienstverhältnis mit dem Ablauf des Tages vor dem 
in dem Rentenbescheid des Rentenversicherungs-
trägers der gesetzlichen Rentenversicherung 
festgestellten Tag des Rentenbeginns durch Abschluss 
eines Auflösungsvertrages beendet werden. 3Erfolgt 
die Gewährung der Rente durch den Träger der 
Rentenversicherung rückwirkend, soll das Dienst-
verhältnis durch Auflösungsvertrag zum Monatsletzten 
des Monats des Zugang des Rentenbescheids beendet 
werden. 4Hat der Mitarbeiter eine Teilrente i.S.d. § 42 
Abs. 2 SGB VI beantragt oder soll eine Teilrente durch 
Hinzuverdienstanrechnung i.S.d. § 34 Abs. 2f. SGB VI 
erreicht werden, kann auf Antrag des Mitarbeiters, 
sofern die Hinzuverdienstgrenzen ansonsten 
überschritten würden, statt einer Beendigung des 
Dienstverhältnisses eine Verringerung der Arbeitszeit 
vereinbart werden. 

„(2a) 1Der Mitarbeiter, der beabsichtigt, eine 
Altersrente im Sinne des § 33 Abs. 2 SGB VI für einen 
Zeitpunkt zu beantragen, in dem er die 
Regelaltersgrenze (§ 35 Satz 2 SGB VI i.V.m. § 235 SGB 
VI) noch nicht erreicht, und deswegen sein 
Dienstverhältnis beenden will, kann von seinem 
Dienstgeber verlangen, dass er mit dem Mitarbeiter die 
Möglichkeiten eines Auflösungsvertrages erörtert. 
2Macht der Mitarbeiter hierzu einen Vorschlag, hat der 
Dienstgeber zu diesem Vorschlag zeitnah Stellung zu 
nehmen.“ 
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C. 
 

Beschlusskompetenz 
 
Die Regelung ist eine Rechtsnorm über den Inhalt des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 AK-
Ordnung. Es handelt sich nicht um eine reine Festlegung der Höhe der Vergütungsbestandteile, des 
Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs im Sinne des § 13 Abs. 3 
Satz 1 AK-Ordnung. 
 
 

Artikel 2 
Inkraftsetzung 

 
Gemäß § 21 der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission in Verbindung mit den Richtlinien für die 
Inkraftsetzung der Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. 
durch die Diözesanbischöfe wird hiermit der genannte Beschluss der Bundeskommission der 
Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. vom 20. Juni 2024 für die Diözese 
Fulda in Kraft gesetzt.  
 
Fulda, 12. September 2024 
 
 
 
 

   Dr. Michael Gerber 
        Bischof von Fulda 
 
 
 

Nr. 108 
Inkraftsetzung des Beschlusses 

der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission  
des Deutschen Caritasverbandes e. V. vom 20. Juni 2024 

 
Artikel 1 

 
Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e.V. hat am 
20. Juni 2024 folgenden Beschluss gefasst: 
 

Änderungen in Anlage 14 zu den AVR 
 

A. 
 

Beschlusstext: 
 
I. In Abschnitt II der Anlage 14 zu den AVR wird § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 wie folgt neu gefasst:  

„2. seit dem 1. Januar ununterbrochen als Mitarbeiter oder als Auszubildender i.S.d. Anlage 7, 
soweit diese für die Auszubildenden die Anwendung des Abschnitts II dieser Anlage vorsieht, im 
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Geltungsbereich der AVR oder in einem anderen Tätigkeitsbereich der katholischen Kirche 
gestanden hat und“ 

 
II. Inkrafttreten 
 

Die Änderung tritt zum 1. Juli 2024 in Kraft. 
 

 
B. 
 
 

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 
 
 

In ihrer Sitzung vom 7. Oktober 2021 hat die Bundeskommission eine grundlegende Überarbeitung der 
Anlage 7 zu den AVR beschlossen.  
 
Der Wortlaut des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 in Abschnitt II der Anlage 14 zu den AVR ist dabei nicht an die 
Anlage 7 zu den AVR in ihrer neuen Fassung angepasst worden. Er verwendet noch die 
Ausbildungsberufsbezeichnungen der alten Anlage 7 zu den AVR: Krankenpflegeschüler, 
Kinderkrankenpflegeschüler, Krankenpflegehelfer, Praktikant, Lehrling und Anlernling.  
 
Mit dem Zusatz „soweit diese für die Auszubildenden die Anwendung des Abschnitts II dieser Anlage 
vorsieht“ wird klargestellt, dass nur die Auszubildenden von der Regelung erfasst werden, die nach der 
Anlage 7 zu den AVR einen Anspruch auf Urlaubsgeld haben 
 

C. 
 

Beschlusskompetenz 
 
Die Regelung betrifft Rechtsnormen über den Inhalt des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 AK-
Ordnung. Es handelt sich nicht um eine Festlegung der Höhe der Vergütungsbestandteile, des Umfangs 
der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs im Sinne des § 13 Abs. 3 Satz 1 AK-
Ordnung. Damit besteht die Kompetenz der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission gem. 
§ 13 Abs. 1 Satz 1 AK-Ordnung zur Regelung. 
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Artikel 2 
Inkraftsetzung 

 
Gemäß § 21 der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission in Verbindung mit den Richtlinien für die 
Inkraftsetzung der Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. 
durch die Diözesanbischöfe wird hiermit der genannte  
Beschluss der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. 
V. vom 20. Juni 2024 für die Diözese Fulda in Kraft gesetzt.  
 
Fulda, 12. September 2024 
 
 
 
 

   Dr. Michael Gerber 
   Bischof von Fulda  

 
 
 

Nr. 109 
Inkraftsetzung des Beschlusses 

der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission  
des Deutschen Caritasverbandes e. V. vom 20. Juni 2024 

 
Artikel 1 

 
Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e.V. hat am 
20. Juni 2024 folgenden Beschluss gefasst: 
 
 

Änderungen in Anlage 17a zu den AVR 
 

A. 
 

Beschlusstext: 
 
 
 
I. Die Anmerkung zu § 7 Absatz 2 Satz 2 der Anlage 17a zu den AVR wird um einen Satz 3 ergänzt:  

 
„3Für Mitarbeiter nach Anlagen 21, 21a gilt als Vomhundertsatz der Veränderung der Vergütung 
oder des Entgelts gemäß Satz 1 zum 1. Februar 2025 ein Wert von 11,11 v.H.“ 

 
 
II. Inkrafttreten 
 

Die Änderung tritt zum 1. Juli 2024 in Kraft. 
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B. 
 
 

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 
 
 

Mit der Ergänzung des Satzes 3 der Anmerkung zu § 7 Absatz 2 Anlage 17a zu den AVR wird für Mitarbeiter 
nach Anlagen 21 und 21a zu den AVR der Vomhundertsatz zum 1. Februar 2025 auf 11,11 v.H. festgelegt. 
Hintergrund ist der aktuelle Abschluss zur Tarifrunde der Länder. Danach erfolgt eine Erhöhung der 
Tabellenentgelte zum 1. November 2024 um 200 Euro (Sockelbetrag) und zum 1. Februar 2025 um weitere 
5,5 Prozent. Soweit die Summe der Erhöhungen insgesamt keine Erhöhung um 340 Euro erreicht, wird der 
betreffende Erhöhungsbetrag zum 1. Februar 2025 auf 340 Euro gesetzt. Insgesamt ergibt sich daraus eine 
Steigerung i.H.v. 11,11 v.H. § 3 Absatz 1 der Anlage 21 zu den AVR verweist bezüglich der Vergütung auf 
die für vergleichbare Beschäftigte des jeweiligen Bundeslandes geltenden Regelungen. 
§ 3 Absatz 2 der Anlage 21a zu den AVR verweist bezüglich des Tabellenentgelts auf die jeweils aktuell 
gültigen Werte des Tabellenentgelts in Anlage B des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L). 
 
 

C. 
 

Beschlusskompetenz 
 
Die Kompetenz der Bundeskommission besteht nach § 13 Abs. 1 Satz 1 AK-Ordnung. Die Regelung betrifft 
Rechtsnormen über den Inhalt des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 AK-Ordnung. Es handelt sich 
nicht um eine Festlegung der Höhe der Vergütungsbestandteile, des Umfangs der regelmäßigen 
Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs im Sinne des § 13 Abs. 3 S. 1 AK-Ordnung. 
 
 

Artikel 2 
Inkraftsetzung 

 
Gemäß § 21 der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission in Verbindung mit den Richtlinien für die 
Inkraftsetzung der Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. 
durch die Diözesanbischöfe wird hiermit der genannte Beschluss der Bundeskommission der 
Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. vom 20. Juni 2024 für die Diözese 
Fulda in Kraft gesetzt.  
 
Fulda, 12. September 2024 
 
 
 
 

 
   Dr. Michael Gerber 
   Bischof von Fulda  
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Nr. 110 
Inkraftsetzung des Beschlusses 

der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission  
des Deutschen Caritasverbandes e. V. vom 20. Juni 2024 

 
Artikel 1 

 
Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e.V. hat am 
20. Juni 2024 folgenden Beschluss gefasst: 
 
 

Änderungen in Anlage 5 und Anlage 2e zu den AVR 
 

A. 
 

Beschlusstext: 
 
 
I.  In Absatz 2 zu § 1 der Anlage 5 zu den AVR werden nach dem Wort „durchschnittlich“ die Wörter 

„bis zu“ ergänzt. Der Absatz 2 lautet: 
 
„(2) Die regelmäßige Arbeitszeit kann auf durchschnittlich bis zu 48 Stunden in der Woche und über 
zehn Stunden werktäglich verlängert werden, wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in 
erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft fällt.“ 

 
 

II.  Nach Absatz 2 zu § 1 der Anlage 5 zu den AVR wird ein neuer Absatz 2a eingefügt: 
 
„(2a) Abweichend von Absatz 2 gilt für die Mitarbeiter der Anlage 2e, dass die regelmäßige 
Arbeitszeit  
 
ab 1. Januar 2025 auf durchschnittlich bis zu 45 Stunden in der Woche,  
ab 1. Januar 2026 auf durchschnittlich bis zu 44 Stunden in der Woche,  
ab 1. Januar 2027 auf durchschnittlich bis zu 43 Stunden in der Woche, 
ab 1. Januar 2028 auf durchschnittlich bis zu 42 Stunden in der Woche 
 
und über zehn Stunden werktäglich verlängert werden kann, wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und 
in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft fällt.“  

 
 

III.  In Anlage 2e zu den AVR wird in Vergütungsgruppe 5c Ziffer 4 ein neuer hochgestellter Buchstabe 
„D“ eingefügt. Ziffer 4 wird wie folgt gefasst: 

 
„4 Notfallsanitäter mit entsprechenden Tätigkeiten A,B,C,D“ 

 

IV.  In den Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsgruppen 4b bis 8 in der Anlage 2e 
zu den AVR wird unter IV ein neuer Absatz D eingefügt: 
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„D Zulage für Notfallsanitäter 

 
(1) Notfallsanitäter erhalten ab dem 1. Januar 2028 zuzüglich zur Regelvergütung gemäß Anlage 
3 eine Zulage gemäß Absatz 2. 

 
(2) 1Die Höhe der Zulage beträgt unter Anrechnung bisheriger Tätigkeiten beim selben 
Dienstgeber monatlich:  

 
ab dem 3. Tätigkeitsjahr 150,00 Euro  
ab dem 5. Tätigkeitsjahr 250,00 Euro  
ab dem 7. Tätigkeitsjahr 400,00 Euro  
 
2Für die Berechnung der für die Zulage relevanten Tätigkeitsjahre werden alle ununterbrochen 
zurückgelegten Zeiten in der Tätigkeit als Rettungsassistent und Notfallsanitäter beim selben 
Dienstgeber sowie die Zeiten der Ausbildung zum Notfallsanitäter berücksichtigt. 3Den Zeiten 
einer ununterbrochenen Tätigkeit stehen gleich: 

 
a)  Zeiten von Beschäftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz sowie Elternzeiten bis zu 

drei Jahren nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz,  
b)  Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach Abschnitt XII der Anlage 1 bis zu 26 Wochen, 
c)  Zeiten einer sonstigen Unterbrechung der Tätigkeit von weniger als einem Monat im 

Kalenderjahr.  
 

4Soweit es zur Deckung des Personalbedarfs erforderlich ist, sind bei Neueinstellung Zeiten in der 
Tätigkeit als Notfallsanitäter und Rettungsassistent auch bei anderen Dienst- oder Arbeitgebern 
anzurechnen. 5Soweit es zur Bindung von Mitarbeitern erforderlich ist, sind im bestehenden 
Dienstverhältnis Zeiten in der Tätigkeit als Notfallsanitäter und Rettungsassistent auch bei 
anderen Dienst- oder Arbeitgebern anzurechnen. 6Zeiten der Tätigkeit als Notfallsanitäter und 
Rettungsassistent bei anderen Dienst- oder Arbeitgebern müssen zur Anrechnung nachgewiesen 
werden.  

 
(3) 1Abweichend von der Regelung in Absatz 1 ist die Zulage gemäß Absatz 2 bei 
Neuausschreibungen schon ab dem Zeitpunkt des Auftragsbeginns zu zahlen, frühestens aber ab 
1. Januar 2025. 2Satz 1 gilt entsprechend für den Fall, dass ein vertraglicher Anspruch auf 
Anpassung der Vergütung für die rettungsdienstliche Leistung gegenüber dem Auftraggeber 
vorliegt, in deren Bereich der Notfallsanitäter eingesetzt ist, oder wenn unabhängig davon eine 
neue Vergütung vereinbart wird.  

 
(4) Abweichend von der Regelung in Absatz 1 kann die Zulage gem. Absatz 2 zur Deckung des 
Personalbedarfs in einer Rettungswache allen dort tätigen Notfallsanitätern frühestens ab dem 
1. Januar 2025 gezahlt werden.“ 

 
 

V.  Es handelt sich bei Ziffer II. und IV. um mittlere Werte der Bundeskommission. Diese sind befristet 
bis zum 31. Dezember 2024. 

 
 
VI. Inkrafttreten 
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Die Änderung tritt zum 1. Juli 2024 in Kraft. 
 

 
B. 
 
 

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 
 
 

Mit der schrittweisen Reduzierung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit im Rettungsdienst von derzeit bis 
zu 48 Stunden auf bis zu 42 Stunden pro Woche bis zum Jahr 2028 wird die Attraktivität des 
Rettungsdienstes im Bereich der Caritas gestärkt. Im Rahmen der Anpassung erfolgt in Anlehnung an die 
gängige Rechtsprechung des BAG, das unter Hinweis auf § 7 Abs. 8 ArbZG stets von Höchstarbeitszeiten 
ausgeht, auch eine Klarstellung der Formulierung der Höchstarbeitsgrenze in § 1 Absatz 2 der Anlage 5 zu 
den AVR (Abschnitte I. und II.). 
 
Weiter beinhaltet der Beschluss unter III. und IV. die Gewährung einer monatlichen Zulage für 
Notfallsanitäter von bis zu 400,00 Euro verbindlich ab dem 1. Januar 2028.  
Damit trotz der sehr differenzierten und länderspezifischen Refinanzierung des Rettungsdienstes eine 
frühzeitige Umsetzung auch ohne Regionalisierung zugunsten einer bundeseinheitlichen AVR-Regelung 
sowie ohne finanzielle Überforderung der Einrichtungen aufgrund bestehender vertraglicher Bindungen 
ohne Nachverhandlungsoptionen möglich ist, sind für den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis 31.Dezember 
2027 definierte Ausnahmen möglich.  
Soweit bestehende Verträge zu rettungsdienstlichen Leistungen nachverhandelt werden können oder eine 
Anpassung der Vergütungen bei tariflichen Steigerungen vorsehen, soll der Dienstgeber die monatliche 
Zulage an alle anspruchsberechtigten Notfallsanitäter in einer Rettungswache bei gesicherter 
Kostentragung schon vor dem 1. Januar 2028 zahlen.  
Bei Neuausschreibungen hingegen muss ab dem Zeitpunkt des Auftragsbeginns für die rettungsdienstliche 
Leistung schon vor dem 1. Januar 2028 die monatliche Zulage durch den Dienstgeber an alle 
anspruchsberechtigten Notfallsanitäter in einer Rettungswache gezahlt werden.  
Falls es zur Deckung des Personalbedarfs erforderlich ist, kann der Dienstgeber bereits ab  
1. Januar 2025 die monatliche Zulage allen anspruchsberechtigten Notfallsanitätern in einer 
Rettungswache zahlen. Ab 1.Januar 2028 ist die Auszahlung der monatlichen Zulage dann ausnahmslos 
und verbindlich. 
 
Die Dienstgeberseite und die Mitarbeiterseite der Arbeitsrechtlichen Kommission sind sich darüber einig, 
dass dieser Beschluss keinen Ersatz für eine zukünftige Überleitung der Anlage 2e in die neu zu 
konzipierende Entgeltordnung darstellt, sondern als Teil des Anlage-2-Reformprozesses nur ein 
Zwischenschritt ist. Beide Seiten bekräftigen die weiterhin konstruktive Weiterarbeit im begonnenen 
Reformprozess. 
 

C. 
 

Beschlusskompetenz 
 
Die Regelungen betreffen Rechtsnormen über den Inhalt des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 
AK-Ordnung. Es handelt sich in Teilen auch um eine Festlegung der mittleren Werte zur Höhe der 
Vergütungsbestandteile und zur Arbeitszeit im Sinne des § 13 Abs. 3 Satz 1 AK-Ordnung. Damit besteht die 
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Kompetenz der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission gem. § 13 Abs. 1 Satz 1 AK-
Ordnung zur Regelung. 
 
 

Artikel 2 
Inkraftsetzung 

 
Gemäß § 21 der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission in Verbindung mit den Richtlinien für die 
Inkraftsetzung der Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. 
durch die Diözesanbischöfe wird hiermit der genannte Beschluss der Bundeskommission der 
Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. vom 20. Juni 2024 für die Diözese 
Fulda in Kraft gesetzt.  
 
Fulda, 12. September 2024 
 
 
 

   
   Dr. Michael Gerber 
   Bischof von Fulda  

 
 

Nr. 111 
Inkraftsetzung des Beschlusses 

der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission  
des Deutschen Caritasverbandes e. V. vom 20. Juni 2024 

 
Artikel 1 

 
Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e.V. hat am 
20. Juni 2024 folgenden Beschluss gefasst: 
 
 

Bestätigung Befristungsregelungen 
 

A. 
 

Beschlusstext: 
 
 

 
I. Der Vermittlungsausschuss der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission hat mit der ersetzenden 

Entscheidung vom 22. Januar 2024 eine „Gesamtregelung zur Befristung“ getroffen. Die Regelungen 
ersetzen die Entscheidung vom 28. Oktober 2019. Der Beschluss tritt zum 1. Juni 2024 in Kraft. 
Entsprechend Nummer 8 der Entscheidung kann die Arbeitsrechtliche Kommission die bislang in 
eigener Zuständigkeit beschlossenen Regelungen unverändert wieder in Kraft setzten. Die AVR 
enthalten Regelungen zum Befristungsrecht. Sie sollten für den Fall, dass sie durch die Ersetzende 
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Entscheidung des Vermittlungsausschusses außer Kraft gesetzt wurden, wieder in Kraft gesetzt 
werden. 

 
 
II. Die Bundeskommission bestätigt in Anwendung dessen unter Wiederinkraftsetzung der 

unveränderten Regelungen mit Stand vom 31. Mai 2024 zum 1. Juni 2024 
 

§ 19 Absatz 5 AT AVR, 
§ 18 Anlage 30 AVR, 
§§ 18 und 19 Anlage 31 AVR, 
§§ 18 und 19 Anlage 32 AVR und 
§§ 17 und 18 Anlage 33 AVR. 

 
III. Inkrafttreten 
 

Die Änderung tritt zum 1. Juli 2024 in Kraft. 
 

 
B. 
 
 

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 
 
 

Mit der ersetzenden Entscheidung vom 22. Januar 2024 hat der Vermittlungsausschuss der Zentralen 
Arbeitsrechtlichen Kommission (ZAK) eine „Gesamtregelung zur Befristung“ getroffen. Die Regelung gilt 
nach der novellierten ZAK-Ordnung unmittelbar. Für die Geltung im Geltungsbereich der AVR Caritas 
bedarf es keiner formalen Inkraftsetzung (§ 19 Abs. 2 i.V.m. § 13 Abs. 6 ZAK-Ordnung). Die Regelungen 
ersetzen die Entscheidung vom 28. Oktober 2019. Der Beschluss tritt zum 1. Juni 2024 in Kraft. Die 
„Gesamtregelung zur Befristung“ enthält mit Nummer 8 eine Öffnungsklausel, die es der 
Arbeitsrechtlichen Kommission ermöglicht, die bislang in eigener Zuständigkeit beschlossenen Regelungen 
unverändert wieder in Kraft zu setzten. Die bisherigen Regelungen gilt es zu erhalten, um den bisherigen 
Spielraum zur Gestaltung von Dienstverhältnissen weiterhin zu gewähren. Durch den Beschluss werden 
die Regelungen zu Führung auf Probe bzw. auf Zeit in den Anlagen 30 bis 33 soweit erforderlich wieder in 
Kraft gesetzt. Ebenfalls wird die Regelung des § 19 Absatz 5 AT zur Weiterbeschäftigung nach Erreichung 
der Regelaltersgrenze wieder in Kraft gesetzt, soweit diese durch die ersetzende Entscheidung des 
Vermittlungsausschusses der ZAK außer Kraft gesetzt wurde. Diese Regelung stellt in Zeiten des 
Fachkräftemangels und der Individualisierung der Lebensgestaltung von Mitarbeitenden ein notwendiges 
und zu erhaltendes Flexibilisierungselement, das auf Wunsch Mitarbeitenden die Weiterarbeit über die 
Regelaltersgrenze hinaus ermöglicht. 
 
 

C. 
 

Beschlusskompetenz 
 
 
Die Regelung ist eine Rechtsnorm über den Inhalt des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 AK-
Ordnung. Es handelt sich nicht um eine reine Festlegung der Höhe der Vergütungsbestandteile, des 
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Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs im Sinne des § 13 Abs. 3 
Satz 1 AK-Ordnung. Sie ist nicht durch die Geltung der ersetzenden Entscheidung des 
Vermittlungsausschusses der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission vom 22. Februar 2024 
ausgeschlossen, da dessen Nr. 8 den Beschluss einer unveränderten Weiterführung oder 
Wiederinkraftsetzung bis zum 30. November 2024 zulässt. 
 
 
 

Artikel 2 
Inkraftsetzung 

 
Gemäß § 21 der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission in Verbindung mit den Richtlinien für die 
Inkraftsetzung der Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. 
durch die Diözesanbischöfe wird hiermit der genannte Beschluss der Bundeskommission der 
Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. vom 20. Juni 2024 für die Diözese 
Fulda in Kraft gesetzt.  
 
Fulda, 12. September 2024 
 
 
 
 

 Dr. Michael Gerber 
 Bischof von Fulda  

 
 

Nr. 112 
Inkraftsetzung des Beschlusses 

der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission  
des Deutschen Caritasverbandes e. V. vom 20. Juni 2024 

 
Artikel 1 

 
Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e.V. hat am 
20. Juni 2024 folgenden Beschluss gefasst: 
 

Änderung in Anlage 2 zu den AVR 
Streichung Vergütungsgruppe 3 Ziffer 19a 

 
A. 

 
Beschlusstext: 

 
I. Die Anlage 2 zu den AVR wird wie folgt geändert: 

 
In der Vergütungsgruppe 3 wird die Ziffer 19a gestrichen. 
 



___________________________________________Kirchliches Amtsblatt Fulda 2024, Stück IX_____________________________________239 

Die Ziffer 19a zur Vergütungsgruppe 3 der Anlage 2 zu den AVR erhält folgenden Wortlaut: 
 
„(weggefallen)“ 

 
II. Inkrafttreten 
 

Die Änderung tritt zum 1. Juli 2024 in Kraft. 
 

B. 
 

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 
 

Die Eingruppierung der Psychagogen sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten jeweils ohne 
abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung erfolgt nach Anhang B der Anlage 33 zu den AVR in 
der Entgeltgruppe S 17 Ziffer 6.  
 
Die Eingruppierung der Psychagogen sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten jeweils mit 
abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung erfolgt nach derzeitigem Stand nach 
Vergütungsgruppe 2 Ziffer 12 der Anlage 2 zu den AVR.  
 
Für die Regelung in Vergütungsgruppe 3 Ziffer 19a nach Anlage 2 zu den AVR besteht daher kein Bedarf 
mehr. 
 

C. 
 

Beschlusskompetenz 
 
Die Regelung ist eine Rechtsnorm über den Inhalt des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 AK-
Ordnung. Es handelt sich nicht um eine reine Festlegung der Höhe der Vergütungsbestandteile, des 
Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs im Sinne des § 13 Abs. 3 
Satz 1 AK-Ordnung. 
 

Artikel 2 
Inkraftsetzung 

 
Gemäß § 21 der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission in Verbindung mit den Richtlinien für die 
Inkraftsetzung der Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. 
durch die Diözesanbischöfe wird hiermit der genannte Beschluss der Bundeskommission der 
Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. vom 20. Juni 2024 für die Diözese 
Fulda in Kraft gesetzt.  
 
Fulda, 12. September 2024 
 

 
 

 
 Dr. Michael Gerber 
 Bischof von Fulda  
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Nr. 113 
Inkraftsetzung des Beschlusses 

der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission  
des Deutschen Caritasverbandes e. V. vom 20. Juni 2024 

 
Artikel 1 

 
Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e.V. hat am 
20. Juni 2024 folgenden Beschluss gefasst: 
 
 

Ausbildung Heilerziehungspflegehilfe für den Geltungsbereich  
der Regionalkommission Bayern 

 
A. 

 
Beschlusstext: 

 
 
I. Die Bundeskommission überträgt nach § 13 Absatz 6 Satz 1 Halbsatz 2 der AK-O befristet vom 1. 

August 2024 bis zum 31. Juli 2028 die Kompetenz zur Tarifierung und Festsetzung der 
Ausbildungsvergütung für die nach Landesrecht geregelte Ausbildung zum 
Heilerziehungspflegehelfer für den Bereich der Regionalkommission Bayern auf die 
Regionalkommission Bayern. 

 
 

II. Inkrafttreten 
 

Die Änderung tritt zum 1. Juli 2024 in Kraft. 
 

B. 
 

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 
 
 

Vor dem Hintergrund der am 11. April 2024 erfolgten Tarifierung der Ausbildung zum 
Heilerziehungspfleger durch die Regionalkommission Bayern auf der Grundlage des mit dem Schuljahr 
2024/2025 beginnenden Schulversuches nach Beschluss des Bayerischen Landtages vom 11. Mai 2023 
„Zukunftschancen Heilerziehungspflegerin und Heilerziehungspfleger II“ (Drs. 18/28935) ist 
konsequenterweise zugleich die Tarifierung der Ausbildung zum Heilerziehungspflegehelfer im Bereich der 
Regionalkommission Bayern vorzunehmen. 
 
Die Regionalkommission Bayern geht davon aus, dass auch die Ausbildung in der Heilerziehungspflegehilfe 
zeitnah durch eine entsprechende landesrechtliche Regelung modernisiert werden wird, was ebenfalls 
zunächst einen in Bayern obligatorischen Schulversuch voraussetzen würde. Derzeit liegt anders als für die 
HEP-Ausbildung dazu aber noch keine rechtsichere landesrechtliche Regelung vor, die schon jetzt eine 
konkrete Regelung für die Heilerziehungspflegehilfe in den AVR erlauben würden. Die Regionalkommission 
Bayern möchte mit der beantragten Kompetenzübertragung zur Tarifierung der Heilerziehungspflegehilfe 



___________________________________________Kirchliches Amtsblatt Fulda 2024, Stück IX_____________________________________241 

in die Lage kommen, sehr kurzfristig auf die konkreten Überlegungen der bayrischen Staatsregierung 
reagieren zu können und so zeitnah, ggf. bereits ab dem Schuljahresbeginn 1. August 2024, eine 
entsprechend tarifliche Regelung für die Ausbildung inhaltlich auszugestalten. Angedacht ist dabei eine 
Anbindung oder Orientierung an die Regelung zur Pflegehelfer/-Assistenz-Ausbildung in Abschnitt C des 
Teils II. der Anlage 7.  
 
Die Befristungsdauer der Kompetenzübertragung bis zum 31.Juli 2028 orientiert sich an der regelhaften 
Dauer der 5-jährigen Schulversuche in Bayern, schöpft diese dabei nicht voll aus, eröffnet aber den 
zeitlichen Rahmen für zumindest zwei vollzeitige Ausbildungsdurchläufe. 
 
 

C. 
 

Beschlusskompetenz 
 
 
Die Kompetenzübertragungsbefugnis in einer der Bundeskommission zugeordneten 
Regelungszuständigkeit ergibt sich für die Bundeskommission aus § 13 Abs. 6 Satz 1, Halbsatz 2 der AK-O. 
Es ist eine Rechtsnorm über den Inhalt des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 AK-Ordnung. 
 

Artikel 2 
Inkraftsetzung 

 
Gemäß § 21 der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission in Verbindung mit den Richtlinien für die 
Inkraftsetzung der Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. 
durch die Diözesanbischöfe wird hiermit der genannte Beschluss der Bundeskommission der 
Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. vom 20. Juni 2024 für die Diözese 
Fulda in Kraft gesetzt.  
 
Fulda, 12. September 2024 
 
 
 
 

  Dr. Michael Gerber 
  Bischof von Fulda  

 
 

Nr. 114 
Inkraftsetzung des Beschlusses 

der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission  
des Deutschen Caritasverbandes e. V. vom 20. Juni 2024 

 
Artikel 1 

 
Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e.V. hat am 
20. Juni 2024 folgenden Beschluss gefasst: 
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Änderung in Anlage 7 zu den AVR 
 

A. 
 

Beschlusstext: 
 
 
I. Der § 2 Abs. 3 des Abschnitts H des Teil II. der Anlage 7 zu den AVR wird wie folgt ergänzt: 

 
In § 2 Abs. 3 Abschnitt H Teil II. der Anlage 7 zu den AVR wird mit Wirkung vom 1. Juli 2024 das Wort 
„Wohnzulage“ durch die Worte „Wohn- und Werkstattzulage“ ersetzt.  

 
Der so ergänzte § 2 Abs. 3 Abschnitt H Teil II. der Anlage 7 zu den AVR lautet: 

 
„(3) Auszubildende im Erziehungsdienst erhalten eine Wohn- und Werkstattzulage in derselben 
Höhe, wie sie in Abschnitt VIIa der Anlage 1 angegeben ist, unter den dort genannten Bedingungen.“  
 
 

II. Inkrafttreten 
 

Die Änderung tritt zum 1. Juli 2024 in Kraft. 
 

B. 
 
 

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 
 

Nach der bisherigen Regelung erhalten Auszubildende im Erziehungsdienst bei Vorliegen der 
Voraussetzungen die Wohnzulage gemäß Abschnitt VIIa Absatz a der Anlage 1 zu den AVR.  
 
Hingegen haben nach der alten Regelung Auszubildende im Erziehungsdienst, die in Ausbildungs- oder 
Berufsbildungsstätten oder Berufsförderungswerkstätten oder in Werkstätten für behinderte Menschen 
tätig sind, keinen Anspruch auf die Werkstattzulage nach Abschnitt VIIa Absatz b der Anlage 1 zu den AVR.  
 
Mit der Ergänzung des § 2 Abs. 3 Abschnitt H Teil II. der Anlage 7 zu den AVR erhalten ab dem 1. Juli 2024 
nun Auszubildende im Erziehungsdienst, die in Ausbildungs- oder Berufsbildungsstätten oder 
Berufsförderungswerkstätten oder in Werkstätten für behinderte Menschen tätig sind, die 
Werkstattzulage (bei Vorliegen der Voraussetzungen). 
 

C. 
 

Beschlusskompetenz 
 
Die Regelung ist eine Rechtsnorm über den Inhalt des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 AK-
Ordnung. Es handelt sich nicht um eine reine Festlegung der Höhe der Vergütungsbestandteile, des 
Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs im Sinne des § 13 Abs. 3 
Satz 1 AK-Ordnung. 
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Artikel 2 
Inkraftsetzung 

 
Gemäß § 21 der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission in Verbindung mit den Richtlinien für die 
Inkraftsetzung der Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. 
durch die Diözesanbischöfe wird hiermit der genannte Beschluss der Bundeskommission der 
Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. vom 20. Juni 2024 für die Diözese 
Fulda in Kraft gesetzt.  
 
Fulda, 12. September 2024 
 
 
 
 

 
   Dr. Michael Gerber 

  Bischof von Fulda  
 
 

Nr. 115 
Inkraftsetzung des Beschlusses 

der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission  
des Deutschen Caritasverbandes e. V. vom 20. Juni 2024 

 
Artikel 1 

 
Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e.V. hat am 
20. Juni 2024 folgenden Beschluss gefasst: 
 

Höchstgrenze für Zusatzurlaub in den Anlagen 30, 32 und 33 zu den AVR 
 

A. 
 

Beschlusstext: 
 
I. In der Anlage 30 zu den AVR wird § 17 Abs. 6 Satz 3 wie folgt geändert:  
 

In § 17 Abs. 6 Satz 3 werden die Wörter „§ 3 Abs. 4 Satz 1 der Anlage 14 zu den AVR gilt 
entsprechend.“ durch die Wörter „maßgebend für die Berechnung der Urlaubsdauer ist das 
Lebensjahr, das im Laufe des Kalenderjahres vollendet wird.“ ersetzt.  

 
II. In der Anlage 32 zu den AVR wird § 17 Abs. 7 Satz 3 wie folgt geändert:  
 

In § 17 Abs. 7 Satz 3 werden die Wörter „§ 3 Abs. 4 Satz 1 der Anlage 14 zu den AVR gilt 
entsprechend.“ durch die Wörter „maßgebend für die Berechnung der Urlaubsdauer ist das 
Lebensjahr, das im Laufe des Kalenderjahres vollendet wird.“ ersetzt.  
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III. In der Anlage 33 zu den AVR wird § 16 Abs. 7 Satz 3 wie folgt geändert:  
 

In § 16 Abs. 7 Satz 3 werden die Wörter „§ 3 Abs. 4 Satz 1 der Anlage 14 zu den AVR gilt 
entsprechend.“ durch die Wörter „maßgebend für die Berechnung der Urlaubsdauer ist das 
Lebensjahr, das im Laufe des Kalenderjahres vollendet wird.“ ersetzt. 

 
IV. Inkrafttreten 
 

Die Änderung tritt zum 1. Juli 2024 in Kraft. 
 

B. 
 

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 
 

In den Anlagen 30, 32 und 33 zu den AVR wird eine altersabhängige Staffelung der Höchstbegrenzungen 
für den Zusatzurlaub vorgenommen. Dabei wird für das maßgeblich zugrunde zu legende Lebensjahr auf 
den § 3 Abs. 4 Satz 1 der Anlage 14 zu den AVR verwiesen. Seit 2015 besteht ein einheitlicher 
Gesamturlaubsanspruch mit einem Umfang von 30 Arbeitstagen bezogen auf die Fünf-Tage-Woche. Daher 
ist § 3 Abs. 4 Satz 1 der Anlage 14 zu den AVR für den Gesamturlaubsanspruch ohne Bedeutung geworden. 
 

C. 
 

Beschlusskompetenz 
 
 
Die Regelungen betreffen Rechtsnormen über den Inhalt des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 
AK-Ordnung. Es handelt sich nicht um eine Festlegung der Höhe der Vergütungsbestandteile, des Umfangs 
der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs im Sinne des § 13 Abs. 3 Satz 1 AK-
Ordnung. Damit besteht die Kompetenz der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission gem. 
§ 13 Abs. 1 Satz 1 AK-Ordnung zur Regelung. 
 

Artikel 2 
Inkraftsetzung 

 
Gemäß § 21 der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission in Verbindung mit den Richtlinien für die 
Inkraftsetzung der Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. 
durch die Diözesanbischöfe wird hiermit der genannte Beschluss der Bundeskommission der 
Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. vom 20. Juni 2024 für die Diözese 
Fulda in Kraft gesetzt.  
 
Fulda, 12. September 2024 
 
 
 
 

 
 Dr. Michael Gerber 
 Bischof von Fulda  
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Nr. 116 
Inkraftsetzung des Beschlusses 

der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission  
des Deutschen Caritasverbandes e. V. vom 26. Juni 2024 

 
Artikel 1 

Beschluss 
 
Die Regionalkommission Mitte der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. 
hat am 26. Juni 2024 den nachstehenden Beschluss gefasst: 
 

I. Übernahme der beschlossenen mittleren Werte/Festsetzung der Vergütung 

Der Beschluss der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 20. Juni 2024 
zu den Änderungen in Anlage 5 und Anlage 2e zu den AVR wird mit der Maßgabe 
übernommen, dass die dort beschlossenen mittleren Werte in derselben Höhe, wie sie in 
Nummer A. II. und A. IV. des o.g. Beschlusses der Bundeskommission enthalten sind, als neue 
Werte für den Bereich der Regionalkommission Mitte festgesetzt werden. 

 
II. Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt zum 20. Juni 2024 in Kraft. 
 

Artikel 2 
Inkraftsetzung 

 
Gemäß § 21 der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission in Verbindung mit den Richtlinien für die 
Inkraftsetzung der Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. 
durch die Diözesanbischöfe wird hiermit der in dem vorstehenden Artikel 1 genannte Beschluss der 
Regionalkommission Mitte der Arbeits-rechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. vom 
26. Juni 2024 für die Diözese Fulda in Kraft gesetzt.  
 
Fulda, 16. September 2024  
 
 
 

 
 

Dr. Michael Gerber 
Bischof von Fulda 
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Bischöfliches Generalvikariat 
 

Nr. 117 
Geänderte Kontaktdaten des Katholischen Datenschutzzentrums Frankfurt/M.  

KdöR (KDSZ) 
 

Katholisches Datenschutzzentrum Frankfurt/M. KdöR 
Roßmarkt 23 

60311 Frankfurt/M. 
 

Tel: 069 – 58 99 755-10 
Fax: 069 – 58 99 755-11 

E-Mail: info@kdsz-ffm.de 
 

 

Nr. 118 
Kollekte in den Allerseelen-Gottesdiensten 

am Samstag, 2. November 2024 
 

Die Kollekte in den Allerseelen-Gottesdiensten dient der Unterstützung der Priesterausbildung (Diözesan- 
und Ordenspriester) in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Für den Wiederaufbau und die Stärkung der 
Kirche in den betroffenen Ländern ist die Priesterausbildung auch nach 30 Jahren nach dem Ende des 
Kommunismus weiterhin sehr wichtig. 
 
Die Kollekte wird über die Diözesen an Renovabis weitergeleitet. Wir bitten um ein empfehlendes Wort 
für dieses wichtige Anliegen.  
 
Ein Plakat wird von Renovabis direkt verschickt bzw. kann dort angefordert werden (Adresse siehe unten). 
 
Die Kollekten-Gelder sollen mit der Angabe der Kollektennummer 2430 und der Belegnummer (die sie dem 
Schreiben der Bistumskasse vom Dezember 2023 entnehmen können) an die Bistumskasse Fulda 
 
 IBAN: DE69 4726 0307 0016 0100 00 

BIC: GENODEM1BKC 
 

überwiesen werden. Die Bistumskasse leitet die Beträge an Renovabis weiter. 
 
Nähere Auskünfte: 
Solidaritätsaktion Renovabis 
Kardinal-Döpfner-Haus, Domberg 27, 85354 Freising, 
Telefon: 08161 / 5309 -53 oder -49, FAX: 08161 / 5309 -44 
E-Mail: info@renovabis.de 
Internet: www.renovabis.de 
 

 

mailto:info@kdsz-ffm.de
mailto:info@renovabis.de
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    Firmplan 2025 

 
Pastoralverbund/Pfarrei     Firmspender 
St. Lullus Hersfeld-Rotenburg     Bischof Dr. Gerber 
St. Gabriel Werra-Meissner     Weihbischof Prf. Dr. Diez 
St. Maria Hilf – Schwalmstadt     Weihbischof Prof. Dr. Diez mit Visitation 
St. Brigida Schwalm-Eder-Fulda     Domkapitular Prof. Dr. Roth 
Pastoralverbund St. Bonifatius Fulda    Domkapitular Prof. Wächter 
Pastoralverbund St. Flora und St. Lioba  
Petersberg-Künzell-Fulda     Bischof em. Algermissen 
Pastoralverbund St. Flora und St. Lioba 
Petersberg-Künzell-Fulda     Weihbischof Prof. Dr. Diez 
Pastoralverbund St. Flora und St. Lioba 
Petersberg-Künzell-Fulda     Prof. Dr. Müller 
Pfarrei St. Maria Magdalena Hünfelder Land   Bischof Dr. Gerber 
PV St. Elisabeth im Ulster-, Felda- und Werratal   Generalvikar Steinert 
PV Kassel Mitte-West      Bischof Dr. Gerber 
PV Kassel Mitte-West      Domkapitular Renze 
PV Kassel Mitte-West      Domkapitular Renze 
Pfarrei St. Heimerad      Generalvikar Steinert 
PV St. Kunigunde Kassel-Baunatal    Prof. Dr. Müller 
PV St. Kunigunde Kassel-Baunatal    Prof. Dr. Müller 
PV Weser-Diemel-Reinhardswald    Domkapitular Renze 
PV Guter Hirte Vogelsberg-Kinzigtal    Domkapitular Prof. Dr. Roth 
PV St. Martin im Spessart     Weihbischof Prof. Dr. Diez 
PV Maximilian Kolbe Schlüchtern-Sinntal   Bischof Dr. Gerber 
PV St. Raphael Kinzigtal      Generalvikar Steinert 
PV St. Elisabeth von Thüringen Marburg   Domkapitular Renze 
Pfarrei St. Bonifatius/Amöneburg    Domkapitular Prof. Dr. Roth 
PV St. Georg – Lahn/Eder     Weihbischof Prof. Dr. Diez 
Pfarrei Christkönig      Prof. Dr. Müller 
PV Kleinheiligkreuz      Generalvikar Steinert 
PV Heilig Geist Kalbach-Neuhof     Domkapitular Renze 
PV St. Marien Eichenzell     Prof. Dr. Müller 
PV St. Michael Hohe Rhön     Bischof em. Algermissen 
        Prof.  Dr. Müller 
PV St. Wendelinus Hohe Rhön     Weihbischof Prof. Dr. Diez 
        Domkapitular Prof. Dr. Roth 
 

Erwachsenenfirmung Michaelskirche    Weihbischof Prof. Dr. Diez 
Antonius Netzwerk Mensch     Weihbischof Prof. Dr. Diez 
Italienische Kath. Missionen  
(Hanau, Fulda, Kassel, Stadtallendorf)    Bischof Dr. Gerber 
Kroatische Gemeinde Kassel     Weihbischof Prof. Dr. Diez 
Kreuzburggymnasium Großkrotzenburg    Domkapitular Prof. Dr. Roth  
 
Die Herren Moderatoren/Pfarrer werden gebeten, sich wegen der genauen Terminabsprache mit den 
Büros der Firmspender in Verbindung zu setzen.  
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Personalien 

 
Ernennungen 
 
Blümel, Markus, Pfarrer, Marburg, St. Peter und Paul, zum Moderator des Pastoralverbundes St. Elisabeth 
von Thüringen Marburg: 01.11.2024 – 30.09.2029 
 
Vonderau, Dr. Dagobert, Neuhof, zum Moderator des Pastoralverbundes St. Barbara Flieden-Kalbach-
Neuhof: 01.09.2024 – 30.09.2029 
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